
BKEntschV-GV: § 1

§ 1 
 
Im Außendienst beschäftigte Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher (planmäßige und hilfsweise 
beschäftigte Beamtinnen und Beamte) erhalten zur Abgeltung des ihnen durch die Verpflichtung zur 
Einrichtung und Unterhaltung eines Büros entstehenden finanziellen Aufwands eine Entschädigung nach 
den folgenden Vorschriften.


